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Vorwort

Für die Neuauflage wurde das Buch vollständig überarbeitet, aktualisiert und der
gängigen Anordnung des Prüfungsstoffes angepasst. Unverändert ist aber das me-
thodische und didaktische Grundkonzept des Fallrepetitoriums geblieben, durch das
sich dieses Buch von vielen anderen Fallsammlungen abhebt. Die Studierenden
sollen anhand kleinerer Fälle die Grundstrukturen des Strafrechts erlernen und so
die Fähigkeit erwerben, „unbekannte“ Fälle mit Hilfe der zugrundeliegenden Me-
thoden zu lösen. Das Buch richtet sich in gleicher Weise an Anfänger, Fortgeschrit-
tene und Examenskandidaten. Für ihre wertvolle Mithilfe bei der Überarbeitung und
Diskussion der Fälle danke ich herzlich meinen Mitarbeiter/Innen Hanna Becher,
Dr. Alexander Bechtel, Eva Beier, Kristine Böhm, Gabriela Braun, Michael Dinkel,
Julia Felbinger, Sebastian Fetzer, Maren Straub sowie Rasim Mustafi, dem zudem
besonderer Dank für die aufwändige Gesamtredaktion und Gesamtkorrektur der
fast 1600 Fälle gilt. Meiner Sekretärin Heidrun Leibfarth danke ich für die vorberei-
tende Formatierung der Fälle.

Ganz besonderer Dank gebührt meinem akademischen Lehrer Fritjof Haft, der mir
die Fortführung dieses von ihm vor fast vierzig Jahren begründeten Werkes anver-
traut hat und dessen Vertrauen die Neuauflage, die dem Grundkonzept verpflichtet
bleibt, hoffentlich zu rechtfertigen vermag.

Für Anregungen, Hinweise und Kritik bin ich jederzeit sehr dankbar (per E-Mail:
eisele@jura.uni-tuebingen.de).
Tübingen, im September 2020 Jörg Eisele

Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Im vorliegenden Buch habe ich systematisch angeordnete kurze Fälle mit Lösungen
aus den examensrelevanten Gebieten des Strafrechts zusammengestellt. Bei ihrer
Anordnung habe ich mich an die Gliederung meiner beiden Lehrbücher „Strafrecht
– Allgemeiner Teil“ (JuS-Schriftenreihe Heft 24) und „Strafrecht – Besonderer Teil“
(JuS-Schriftenreihe Heft 78) gehalten. Zu diesen beiden Büchern stellt das vorliegen-
de Fallrepetitorium eine ideale Ergänzung dar. Es kann jedoch für sich allein benutzt
werden. Die Lösungen der Fälle sind so vollständig, daß weitere Literatur zum
unmittelbaren Verständnis nicht herangezogen werden muß.

Alle juristische Arbeit basiert letztlich auf dem Fallvergleich. Der erfahrene Jurist
verdankt seine Sicherheit dem langjährigen Umgang mit überwiegend „normalen“
Fällen. Sie vermitteln ihm die Strukturgerüste zur Bewältigung der (in der Praxis
seltenen) „problematischen“ Fälle. So kommt auf hundert „normale“ Sachbeschädi-
gungen“ vielleicht nur ein „problematischer“ Fall wie zB das unbefugte Plakatieren.
Die Erfahrung mit den hundert Fällen erlaubt es dem Praktiker, diesen einen Fall
sachgerecht zu behandeln. Als Student sollte man nun diese Arbeitstechnik bewußt
simulieren. Zwar hat man es im Studium nahezu ausschließlich mit „Problemfällen“



(nicht selten mit hochpathologischer Lehrbuchkriminalität) zu tun. Aber ohne Nor-
malfalldenken wird man keinen einzigen Problemfall sachgerecht behandeln können.
Denn ein Problem ist immer die Abweichung von etwas Normalem. Und die Frage
lautet stets, ob man über diese Abweichung hinwegkommt oder nicht (dies ist
gewissermaßen das Problem aller Rechtsprobleme).

Das Normalfalldenken führt zu den juristischen Strukturen. In den beiden genann-
ten Lehrbüchern war ich bemüht, diesen Vorgang plastisch zu zeigen. Mit Hilfe der
Strukturen kann man Problemfälle behandeln. Das vorliegende Buch enthält nun
überwiegend solche Problemfälle samt Lösungen. Ich will aber nicht, daß der Leser
diese (zB „Unbefugtes Plakatieren ist keine Sachbeschädigung“) „lernt“. Ein solches
Arbeiten wäre nicht sinnvoll. Erstens gibt es unbegrenzt viele Fälle, während die Zeit
der Vorbereitung auf das Examen begrenzt ist. Zweitens gibt es die „richtige“
Lösung von Rechtsproblemen nur in einem höchst bedingten Sinn. Die Kategorie
der Richtigkeit gibt es eigentlich nur insoweit, als die Zuordnung zu den Struktur-
punkten der juristischen Dogmatik betroffen ist (und auch hier kann man häufig
über den Modellbau streiten). Bei den vielen Auslegungsproblemen geht es dagegen
meistens nur um die Kategorien „vertretbar“ oder „nicht vertretbar“. Bei ihnen
kommt es in erster Linie auf Methode und Rhetorik an. So hat der BGH das
unbefugte Plakatieren nicht als Sachbeschädigung angesehen. Etliche Autoritäten
haben dem aber widersprochen. Gute Argumente haben sie durchweg. Und so hängt
denn alles an der Art der Darstellung.

Im vorliegenden Buch habe ich vor allem auf die Zuordnung der Probleme zu den
dogmatischen Strukturpunkten geachtet. Hierauf sollte sich der Lernende konzen-
trieren. Die strafrechtsdogmatischen Strukturen sollte er beherrschen. Dabei sollte er
vor allem in den Grobstrukturen (weniger in den Verästelungen) Sicherheit erlangen.
Um hierbei Hilfe und Unterstützung anzubieten, habe ich das vorliegende Buch
geschrieben.

Auf Literatur- und Rechtsprechungshinweise habe ich verzichtet. Wenn der Leser
einzelnen Fragen nachgehen will (was immer dringend anzuraten ist – Stichwort
„aktives Lernen“), so hat er keine Mühe, geeignete Fundstellen mit Hilfe der Kom-
mentare ausfindig zu machen. Der Verzicht auf die Angabe von Autoritäten (ins-
besondere der „herrschenden Meinung“) hat auch einen didaktischen Grund. Der
Leser möge sich bei jeder einzelnen Lösung fragen, ob er wirklich von ihr überzeugt
ist. Soweit das nicht der Fall ist, sollte er meinen Vorschlag verwerfen und eine
eigene, überzeugende Lösung entwickeln (die er dann erst nachträglich anhand von
Literatur und Rechtsprechung überprüfen sollte). Denn, um das oben genannte
Stichwort „Richtigkeit“ noch einmal aufzugreifen: Richtig ist nur das, was über-
zeugt. Und Überzeugung ist – juristisch ausgedrückt – ein höchstpersönliches Gut.

München, im März 1982 Fritjof Haft
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